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keiten zu Einzelinformationen bioton die oben erläuterten___
Fakten.

Beispielsweise kann ein IM darüber berichten, daß dar 
Verdacht ine Unterlagen, die in Zusammenhang mit der von 
ihm rechtswidrig betriebenen Übersiedlung stehen, aus 
seiner Wohnung in das Wochenendgrundstück eines Nachbarn 
ausoolicfert hat . Das Auf finden -der Unterlagen - Durch
schriften von Schriftstücken an staatliche Dienststellen 
der BRD und internationale Einrichtungen - an annogobenon 
Ort (bei einer konspirativen Durchsuchung oder später 
bei einer im Ernittlungsverfobren durchzuführenden Durch
suchung und Beschlagnahme) ist der-Doweis für die Wahr
heit der diesbezüglichen IM-InformatIon.
Die Aussage eines Beschuldigten über seinen Aufenthalt 
an einem bestimmten Gebäude, Raum usw. wird dadurch über
prüft, daß der Beschuldigte zur detaillierten Schilderung 
dos Aussehens dos Gebäudes, der 'Einrichtung des Raumes 
usvv. veranlaßt wird und der Untcypö^chungsfuhrer diese 
Angaben mit den tatsächlichejr'%ep«?fienheiten, die ihm 
sicher bekannt sein müssen, leicht.
Die Aussage eines Zeugen, von^cineia bestimmten Standort 
aus ein konkret bezoij^Janetes Objekt beobachtet zu haben, 
wird durch ein Unte-rcußtiungscxperimcnt überprüft , in dessen 
Ergebnis fC3tgestsl%t%-rffrd - gegebenenfalls unter Beachtuno 
von Veranderungr!%e’ sich in der Natur in mehreren Dnhror, 
seit der relevanten Doobachtunfj des Zeugen vollzogen ha
ben -, ob die Beobachtung des Zeugen optisch möglich war 
oder nicht .

Der Dowoiswort von Einzelinformationen läßt sioh durch ihren 
Vergleich mit anderen Informationen bestimmen ,_d_cren Wahrheits-
wert_gesichert ist. Das betrifft nicht nur die oben dargostellten
einfach gelagerten Fälle ihrer Obereinstimmung bzw. Nichtüberein
stimmung mit empirisch erlangten Tatsachen, sondern darüber 
hinaus auch ihren Vergleich mit komplexeren Aussagen, die der 
sinnlich-konkreten Wahrnehmung zugänglich sind.

Beispielsweise ist der Wshrheitsvvert der Aussage eines 
Beschuldigten über Ort, Zeitpunkt und Umstände eines Zu
sammentreffens mit einem Vertreter der "Charta *77" in 
der CSSR ohne Schwierigkeiten bestimmbar, wenn über dieses 
Treffen bereits gesicherte operative Erkenntnisse der 
Sichorheitsorgane der CSSR zur Verfügung 9tehen.


